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RS OGH 1998/7/9 2Ob2147/96s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1998

Norm

KO §31 Abs1 Z2 Fall2

Rechtssatz

Es schadet nicht, wenn der Kläger die angefochtenen Rechtsgeschäfte nicht im einzelnen bezeichnet. Es reicht vielmehr

aus, wenn der Klage die Art der angefochtenen Rechtsgeschäfte und der Zeitraum, in dem sie abgeschlossen wurden,

zu entnehmen ist.
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